
 
V0218/24 
 
Neue Mietobergrenzen im SGB II und SGB XII für Ingolstadt (Schlüssiges Konzept 2024) 
(Referent: Herr Fischer) 
 
 
Antrag: 
 

1. Der Stadtrat beschließt das beigefügte „Schlüssige Konzept“ und die damit verbundene 
Neufestlegung der angemessenen Mietkosten als Höchstgrenzen (abstrakte 
Angemessenheitsgrenzen) im Sinne der § 22 SGB II bzw. § 35 SGB XII.  

 
2. Die ermittelten abstrakten Angemessenheitsgrenzen gelten ab dem 01.07.2024. 

 
3. Die neuen Mietobergrenzen gelten für alle Neuanmietungen bzw. alle Personen, die einen 

Neuantrag auf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII stellen. Für bestehende 
Leistungsbeziehende gelten die vorangegangenen Werte. 

 
 
 
 

Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und 
Familien 

30.04.2024 Vorberatung 

Stadtrat 04.06.2024 Entscheidung 

 
 
Stadtrat vom  04.06.2024 
  
Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag genehmigt.  
 

 


